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RS OGH 1962/3/8 IIZR77/60
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 08.03.1962

Norm

VersVG §23

VersVG §24

VersVG §25

Rechtssatz

1) Macht der Versicherer geltend, daß der Versicherungsnehmer durch die Weiterbenutzung eines verkehrsunsicheren

Kraftfahrzeuges eine Gefahrerhöhung vorgenommen habe, so muß der Versicherer beweisen, daß der

Versicherungsnehmer das Fahrzeug vor Beseitigung der Verkehrsunsicherheit zu weiteren Fahrten im Verkehr

benutzen wollte.

2) Hat der Versicherer erst nach Eintritt des Versicherungsunfalles von einer Gefahrerhöhung Kenntnis erhalten, so

hängt eine Leistungsfreiheit nicht von einer Kündigung des Versicherungsvertrages ab.
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